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Das statistische Unternehmensregister (URS) 
ist eine gemeinsame Datenbank der Statis‑ 
tischen Ämter des Bundes und der Länder  
und ein wichtiges Steuerungselement zur  
Planung und Unterstützung statistischer  
Primärerhebungen. Es enthält Angaben für 
alle in Deutschland wirtschaftlich aktiven  
Unternehmen, Unternehmensgruppen, Recht‑
liche Einheiten und deren Niederlassungen.  
Es dient insbesondere den wirtschaftsstatis‑
tischen Erhebungen als Auswahlgrundlage  
für ihre Berichtskreise und stellt zudem ein 
wichtiges Hilfsmittel zur Verknüpfung statis‑ 
tischer Daten mit Dateien aus administrati‑ 
ven und externen Quellen dar. Zahlreiche me‑
thodische Neuerungen stärken zudem die 
Rolle des Unternehmensregisters als Auswer‑
tungsinstrument. 

Das statistische Unternehmensregister (im  
Folgenden auch kurz: Unternehmensregister 
oder URS) ist eine laufend aktualisierte Da‑ 
tenbank der amtlichen Statistik mit Informa‑ 
tionen zu Einheiten aus allen Wirtschaftsbe‑
reichen mit Sitz in Deutschland. Zahlreiche 
Rechtsgrundlagen regeln Führung und Pflege 
aber auch Inhalte des Unternehmensregisters. 
Als nationale gesetzliche Grundlage bestimmt 
das Statistikregistergesetz (StatRegG) Aufbau 
und Führung des Unternehmensregisters,  
während auf europäischer Ebene mehrere  
EU‑Verordnungen wichtige Regularien für das 
URS darstellen.1 Gespeichert werden Anga‑ 
ben zu Hilfsmerkmalen (zum Beispiel Name, 
Adresse), Ordnungsmerkmale (zum Beispiel 
Wirtschaftszweig, Rechtsform), Größe der  
Einheiten (Umsatz und Beschäftigte) aber  
auch Beziehungen der Einheiten zueinander. 

Aufbau und Pflege des  
Unternehmensregisters

Das aktuelle Datenbanksystem ist modular  
aufgebaut und in dieser Form seit 2014 in Be‑
trieb. Es besteht aus drei Teilsystemen, die  
in verschiedenster Weise interagieren. Unter‑ 
schieden werden das Kernregister zur Pflege 
der Rechtlichen und statistischen Einheiten  
als zentraler Teil des Datenbanksystems mit 

dem umfassendsten Merkmalskatalog, dem 
Administrativen Register zur Dokumentation 
der Verwaltungs‑ und Unternehmensgrup‑ 
pendaten sowie dem Erhebungsregister, das  
den Erhebungen zur Führung und Dokumen‑ 
tation von Berichtskreisen dient. 

Der technische Betrieb des URS erfolgt zen‑ 
tral im Statistischen Bundesamt. Die Pflege  
der Einheiten des Kernregisters und des Ad‑ 
ministrativen Registers wird dezentral durch  
die Statistischen Landesämter durchgeführt, 
methodisch und technisch durch das Statisti‑ 
sche Bundesamt unterstützt. Die Pflege des  
Erhebungsregisters erfolgt in Abhängigkeit  
der Erhebungsorganisation dezentral oder  
zentral. Das Kernregister wird im Wesentli‑ 
chen durch die für das Unternehmensregister 
zuständigen Organisationseinheiten in den  
Ämtern gepflegt, doch können auch die Er‑ 
hebungsbereiche Änderungen ihrer Befra‑ 
gungseinheiten direkt im Kernregister durch‑
führen. Zur Gewährleistung regelkonformer 
Prozesse wurde für den Abstimmungspro‑ 
zess zwischen Erhebung und Registerberei‑ 
chen ein spezielles Kommunikationssystem  
(eKomm) etabliert. 

Erweiterung der Datenbank um neue  
Darstellungseinheiten

In den vergangenen Jahren wurde das Unter‑
nehmensregister sukzessive um neue Einhei‑ 
tentypen erweitert. Bislang wurde in den  
Wirtschaftsstatistiken mit den Begriffen „Un‑ 
ternehmen“ und „Niederlassungen“ operiert, 
doch die Einführung des „statistischen Un‑ 
ternehmens“ nach EU‑Definition erforderte  
hier eine neue Begriffsdefinition. Das bisherige 
„Unternehmen“ wurde zur „Rechtlichen  
Einheit“. Die Abbildung der statistischen Ein‑ 
heit „Unternehmen“ gemäß der EU‑Einhei‑ 
tenverordnung2 im Unternehmensregister ab 
dem Berichtsjahr 2018 stellt eine Erweite‑ 
rung dar, die es ab 2020 ermöglicht, neben  
Zahlen zu Rechtlichen Einheiten und Nieder‑ 
lassungen auch Daten zu Unternehmen und 
deren Beschäftigten zu veröffentlichen. Hin‑ 
tergrund dieser Erweiterung ist, dass wirt‑ 
schaftliche Akteurinnen und Akteure die zur  

Das statistische Unternehmensregister –  
Infrastruktur‑ und Auswertungsinstrument
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Erfüllung der Haupt‑ und Nebentätigkeiten not‑
wendigen Produktionsfaktoren und Hilfstätig‑
keiten (zum Beispiel Vertrieb, Gebäudemanage‑
ment) häufig in separate Rechtliche Einheiten 
auslagern. Die Abgrenzung des Unternehmens 
als wirtschaftliche und organisatorische Ein‑ 
heit zur Erzeugung von Waren und Dienstleis‑ 
tungen berücksichtigt diesen Sachverhalt. Alle 
Produktionsfaktoren und Hilfstätigkeiten wer‑ 
den als Teil des Unternehmens verstanden – 
unabhängig davon, ob sie als eigene Rechtli‑ 
che Einheiten existieren oder nicht. Als Recht‑
liche Einheit im Unternehmensregister gelten 
natürliche Personen, die wirtschaftlich tätig  
sind, eine juristische Person oder eine Perso‑ 
nenvereinigung. Zu den wirtschaftlichen Tätig‑
keiten zählen auch die Ausübung einer freibe‑
ruflichen Tätigkeit und das Halten von Betei‑ 
ligungen an anderen Rechtlichen Einheiten.3 

Aufgrund der zunehmenden Bedeutung na‑ 
tionaler und multinationaler Unternehmens‑ 
verflechtungen, rücken Unternehmensgrup‑ 
pen zunehmend in den Fokus der amtlichen 
Statistik. Um dieser Entwicklung und dem  

steigenden Informationsbedarf Rechnung  
zu tragen, wurde das Unternehmensregister  
neben der oben erwähnten Einheit „Unter‑ 
nehmen“ auch um die Einheit „Unterneh‑ 
mensgruppe“ erweitert. Diese beiden Einhei‑ 
tentypen sind den bisher im URS dargestell‑ 
ten Entitäten „Rechtliche Einheit“ und „Nieder‑
lassungen“ übergeordnet. Die Erweiterung des 
Datenmodells auf aktuell vier Einheitentypen 
erforderte zum einen umfangreiche technische 
Weiterentwicklungen des Datenbanksystems, 
die Festlegung neuer Definitionen zur klaren 
Unterscheidung der Einheitentypen (siehe  
i-Punkt) aber auch die Entwicklung neuer  
Verarbeitungsmethoden und Auswertungs‑ 
konzepte. 

Wichtigste Datengrundlagen des  
Unternehmensregisters

Die regelmäßige Aktualisierung des Unter‑ 
nehmensregisters erfolgt anhand von Daten  
aus verschiedenen administrativen und exter‑
nen Quellen sowie aus statistischen Erhebun‑ 

1 Im Kernregister sind nur deutsche Einheiten abgebildet, während das Administrative Register auch Informationen zu aus‑
ländischen Einheiten aufführt (zum Beispiel erste ausländische Mutter und Tochter der deutschen Rechtlichen Einheit).

Definitionen der Einheitentypen  
im Unternehmensregister

 � Eine Niederlassung (NL) ist eine örtlich 
abgegrenzte Einheit, die einer Rechtli‑ 
chen Einheit zugeordnet ist. Sie ist recht‑
lich unselbstständig. In einigen Statisti‑ 
ken wird der Begriff „Betrieb“ anstelle  
von Niederlassung verwendet. 

 � Eine Rechtliche Einheit (RE) ist die kleins‑
te rechtlich selbstständige Einheit, die  
aus handels‑ und/oder steuerrechtlichen  
Gründen Bücher führt. Eine Rechtliche  
Einheit ist eine natürliche Person die  
wirtschaftlich tätig ist, eine juristische  
Person oder eine Personenvereinigung 
zum Beispiel (Aktiengesellschaft, Gesell‑
schaft mit beschränkter Haftung, Offene 
Handelsgesellschaft oder ein Einzelunter‑
nehmen). Dabei ist die RE immer durch 
zwei Aspekte charakterisiert: Der Rechts‑
träger mit der Rechtsträgerbezeichnung, 
der Rechtsform, dem Handelsregister‑ 
eintrag beispielsweise bezeichnet die  
rechtliche Sicht der Einheit. Die wirt‑ 
schaftliche Sicht wird durch die „wirt‑ 
schaftliche Einheit (WE)“ mit Angaben  
zum Wirtschaftszweig, dem Umsatz, den 
Beschäftigten und anderem dargestellt. 

 � Das Unternehmen (UN) gemäß Defi‑ 
nition der EU‑Einheitenverordnung ist  
definiert als kleinste Kombination von  
Rechtlichen Einheiten, die als organi‑ 
satorische Einheit zur Erzeugung von  
Waren und Dienstleistungen zu sehen  
ist und insbesondere bezüglich der  
Verwendung der ihr zufließenden Mittel 
über gewisse Entscheidungsfreiheiten  
verfügt. Ein Unternehmen übt eine  
oder mehrere Tätigkeiten an einem oder 
mehreren Standorten aus. Ein Unter‑ 
nehmen kann aus einer einzigen Recht‑ 
lichen Einheit (einfaches Unterneh‑ 
men) oder aus mehreren Rechtlichen  
Einheiten (komplexes Unternehmen) be‑
stehen. 

 � Die Unternehmensgruppe (UG) ist ein  
Zusammenschluss von Rechtlichen Ein‑
heiten, die über Kontrollbeziehungen  
verbunden sind. Das Gruppenoberhaupt 
fungiert als höchstes Kontrollorgan in  
der Gruppe und wird von keiner an‑ 
deren Einheit kontrolliert. Unterneh‑ 
mensgruppen können in mehreren Staa‑
ten angesiedelt sein, jedoch werden im 
deutschen Unternehmensregister in der 
Regel bisher nur deutsche Teile abge‑ 
bildet.1
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gen. Wesentliche Verwaltungsdatenquellen  
sind die monatlichen Meldungen zur Sozial‑ 
versicherung bei der Bundesagentur für Arbeit 
(Beschäftigte), monatliche Meldungen der  
Finanzverwaltung (zum Beispiel steuerbare  
Umsätze) aber auch andere Quellen wie zum 
Beispiel die jährlichen Datenlieferungen der 
Handwerkskammern mit Angaben zur Hand‑
werkseigenschaft und das landwirtschaftliche 
Betriebsregister. Für die Pflege sowie den  
Aufbau von Unternehmensgruppenstrukturen 
werden Daten eines kommerziellen Daten‑ 
anbieters herangezogen, die unter ande‑ 
rem Angaben zur Adresse, Rechtsform, Wirt‑ 
schaftszweig, Gruppenoberhaupt aber auch  
Informationen zu Beteiligungen enthalten  
(siehe Übersicht).

Das Unternehmensregister –  
zentrales Infrastrukturelement

Das Unternehmensregister stellt ein wichti‑ 
ges Infrastrukturelement für die Durchfüh‑ 
rung zahlreicher Unternehmensstatistiken dar. 

Diese nutzen das URS als Auswahlgrundlage 
und Hochrechnungsrahmen für Berichtskreise 
und Stichproben. Gleichzeitig leistet das URS 
einen bedeutenden Beitrag bei der Verwen‑ 
dung von Verwaltungsdaten in den Konjunk‑ 
turstatistiken. So werden in den Konjunktur‑ 
statistiken teilweise nur große rechtliche Ein‑
heiten befragt, während die Angaben zu klei‑ 
nen und mittleren Unternehmen ressourcen‑
schonend aus monatlich übermittelten Verwal‑
tungsdaten gewonnen werden. Noch einen 
Schritt weiter im Sinne einer Entlastung der 
Unternehmen von Berichtspflichten ist man im 
Handwerk gegangen. Sowohl die Ergebnisse 
der Handwerkszählung (Strukturdaten) als  
auch die Ergebnisse der Handwerksbericht‑ 
erstattung (Konjunkturdaten) werden durch  
Auswertung bereits bei der Verwaltung vor‑ 
liegenden Daten aus dem Unternehmensre‑ 
gister ermittelt. Für die Handwerkszählung  
werden zudem Daten, die beispielsweise in  
den Strukturstatistiken bereits erhoben wur‑ 
den, über das Unternehmensregister zur Ver‑ 
fügung gestellt. Deshalb sind – für die Hand‑
werkszählung und die Handwerksbericht‑ 

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 476 23

Datenquelle: Eigene Darstellung.

Einheiten Quellen

Niederlassung Daten der Bundesagentur für Arbeit
(Betriebsmeldungen zu Beschäftigten)

Rechtliche Einheit (Umsatzsteuervoranmeldungen,
Daten der Bundesbank, der Bundesanstalt 
für Finanzdienstleistungen, Erhebungen ...)

Unternehmen
Profiling

(basierend auf Jahresabschlüssen,
Konzernberichten, Datenbanken ...)

Unternehmensgruppe Kommerzieller Datenbankanbieter

1:n

1:n

1:n

Einheitentypen und Datenquellen im statistischen UnternehmensregisterÜ
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erstattung – keine Befragungen von Hand‑ 
werksunternehmen erforderlich. Somit trägt  
das URS wesentlich zur Entlastung der Wirt‑
schaft von statistischen Berichtspflichten bei. 
So waren im Jahr 2022 in Baden‑Württemberg 
von rund 890 000 Niederlassungen insgesamt 
nur gut 9 % (rund 84 000) für eine oder meh‑ 
rere statistische Erhebungen auskunftspflich‑ 
tig. Bei Erhebungen, die Rechtliche Einheiten 
befragen, betraf die Auskunftspflicht knapp  
7 % (rund 56 000) der insgesamt 830 000  
Rechtlichen Einheiten (Schaubild). 

Auch greifen inzwischen die regionale Er‑ 
werbstätigenrechnung (ETR) sowie die regio‑
nalen Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnun‑ 
gen (VGR) an verschiedenen Stellen auf das 
Unternehmensregister zurück. Seit der VGR‑
Generalrevision 2019 wird in der regiona‑ 
len ETR das URS als Quelle für das Merk‑ 
mal „Wirtschaftszweig“ (WZ) der erfassten  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge‑ 
nutzt. Diese sind die Basisdaten bei der Be‑ 
rechnung des Arbeitnehmerentgelts in den  
VGR. Durch den Bezug dieses wichtigen Merk‑
mals in der ETR aus einer Datenquelle wird  
eine höhere Konsistenz erzielt, Doppel‑ und  
Untererfassungen werden minimiert. Gleich‑ 
zeitig wird die Kohärenz mit der regionalen  
VGR erhöht, die in aller Regel den WZ des URS 
verwendet. Für die Ermittlung der Umsätze  
von Kleinunternehmen wird im Abschnitt C  
(Verarbeitendes Gewerbe) gleichfalls das URS 
genutzt, indem aus einer jährlichen Bundes‑ 
registerkopie die Einbetriebsunternehmen mit 
weniger als 20 Beschäftigten mit Angaben  
zu Umsatz und Beschäftigten herausgefiltert  
werden. Zudem wird für die Ermittlung der  
Bruttowertschöpfung (BWS) auf Kreisebene  
auf die Gesamtumsätze bzw. steuerbaren  
Umsätze aus dem URS zurückgegriffen. Des 
Weiteren stellt es für die Plausibilisierung der 
Berechnungen in den regionalen VGR eine  
wesentliche Grundlage dar.4

Auswertungen und Veröffentlichungen  
aus dem Unternehmensregister

Darüber hinaus stellt das Unternehmensregis‑ 
ter ein eigenständiges Auswertungsinstru‑ 
ment dar, das aufgrund zahlreicher methodi‑ 
scher Neuerungen zunehmend an Bedeutung 
gewinnt. Das Register liefert Informationen zur  
Wirtschaftsstruktur zahlreicher Wirtschafts‑ 
bereiche für Deutschland, die Bundesländer, 
aber auch für tiefer gegliederte Regionalebe‑ 
nen. Umfang und Methodik der Auswertungen 
und Veröffentlichungen aus dem Unterneh‑ 
mensregister werden von den Statistischen  
Ämtern des Bundes und der Länder nach fach‑

lichen und nutzerorientierten Gesichtspunk‑ 
ten unter Berücksichtigung der Anforderun‑ 
gen zur Geheimhaltung der Einzeldaten kon‑ 
zipiert. 

Seit Einführung des neuen Datenbanksystems 
im Jahr 2014 haben zahlreiche Änderungen  – 
sowohl die Datenaufnahme als auch die Aus‑
wertungen betreffend – stattgefunden. Aus‑ 
schlaggebend sind hierfür die Aktivitäts‑ 
schwellen der Einheiten bei den Merkmalen 
„Beschäftigte“ und „Umsatz“. Unterschieden 
werden können hier die Kriterien

 � Verarbeitungsrelevanz, die sich auf die  
Aufnahme von Einheiten (Niederlassungen 
und Rechtliche Einheiten) aus einer Ver‑ 
waltungsdatenlieferung in das URS bezieht 
und eine über alle Bundesländer hinweg  
einheitliche Nutzung der administrativen  
Datenlieferungen sichert, 

 � Auswertungsrelevanz, die die Bedeutung ei‑ 
ner Einheit (Niederlassungen, Rechtliche  
Einheiten, Unternehmen) unter wirtschaft‑ 
lichen Aspekten berücksichtigt,

 � Veröffentlichungsrelevanz, die bestimmt,  
welche Einheiten (Niederlassungen, Recht‑
liche Einheiten und Unternehmen) aus‑ 
gewählter Wirtschaftsabschnitte für Ver‑ 
öffentlichungen aus dem URS vorgesehen 
sind. Dies sind die Wirtschaftsabschnitte B 
bis N und P bis S der WZ 2008. 

Neuerungen bei der Verarbeitung  
der Beschäftigtendaten im URS 

Bei der Verarbeitung der Daten der Bundes‑ 
agentur für Arbeit beziehen sich die Schwel‑ 
lenwerte auf Beschäftigtenzahlen und wer‑ 
den seitens des Unternehmensregisters unter  
fachlichen Gesichtspunkten festgelegt. Hier  
wurden die Relevanzschwellen über mehrere 
Jahre hinweg stufenweise gesenkt, um den  
daraus resultierenden höheren Umfang in der 
Sachbearbeitung sukzessive bewältigen zu  
können. Für das Berichtsjahr 2019 wurde der 
angestrebte Zielwert hinsichtlich der Rele‑ 
vanzschwellen erreicht und konnte mit einem 
Schwellenwert der BA‑Verarbeitungsrelevanz 
von einem/einer sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigten bzw. zwölf geringfügig entlohnt 
Beschäftigten – kumuliert über die einzelnen 
Monate eines Berichtsjahres hinweg – in den 
Regelbetrieb überführt werden.5 

Gleichzeitig wurde bei den Beschäftigtenda‑ 
ten nicht nur die Relevanzschwelle, sondern 
auch die Berechnungsart angepasst. Bis zum 
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Erhebungsteilnahme von Niederlassungen und Rechtlichen Einheiten
in Baden-Württemberg im Berichtsjahr 2022S

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg 260 24

Datenqelle: Unternehmensregister, Stand: 13.05.2024.

Anteile in %
Erhebungsteilnahme von Niederlassungen (NL)

Erhebungsteilnahme von Rechtlichen Einheiten (RE)

90,5

Insgesamt
887 926

Niederlassungen

NL meldet zu drei
und mehr Erhebungen

NL meldet zu
zwei Erhebungen

NL meldet zu 
einer Erhebung

NL meldet zu keiner Erhebung

RE meldet zu drei 
und mehr Statistiken

RE meldet zu 
zwei Statistiken

RE meldet zu 
einer Statistik

RE meldet zu keiner Statistik

Insgesamt
830 261

Rechtliche Einheiten

5,7

0,7
3,1

93,3

0,9
0,9

4,9
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Berichtsjahr 2018 wurde bei den Beschäftig‑ 
tendaten die Anzahl der sozialversicherungs‑
pflichtig Beschäftigten zum Stichtag des  
31. Dezember des jeweiligen Berichtsjahres  
ausgewiesen. Seit dem Berichtsjahr 2019  
werden als Beschäftigte die abhängig Be‑ 
schäftigten als Summe der sozialversiche‑ 
rungspflichtig Beschäftigten und der aus‑ 
schließlich geringfügig entlohnt Beschäftig‑ 
ten veröffentlicht. 

Zudem fand zum Berichtsjahr 2019 mit dem 
Wechsel von Stichtags‑ auf Durchschnitts‑ 
werte der Beschäftigten ein bedeutender Me‑
thodenwechsel statt. Für die Beschäftigten‑ 
angaben wird jetzt ein Durchschnittswert über 
die einzelnen Monate eines Berichtsjahres  
gebildet. Dieses Konzept verbessert zum einen 
die Abbildung der Beschäftigtenzahlen von  
Branchen mit saisonalen Schwankungen, zum 
anderen wird eine Vereinheitlichung zum  
Betrachtungszeitraum des Merkmals „Um‑ 
satz“ erreicht.

Eine weitere Neuerung in der Darstellung  
der Beschäftigtenzahlen kommt ab dem Be‑
richtsjahr 2024 zur Anwendung. Bisher wur‑ 
den die Beschäftigtenzahlen im URS nach dem 
Personenkonzept abgebildet. Das heißt jeder/
jede Beschäftigte wird genau einmal nach‑ 
gewiesen und Personen mit mehr als einem 
Beschäftigtenverhältnis werden nur mit ih‑ 
rer Haupttätigkeit berücksichtigt. Ab dem Be‑ 
richtsjahr 2024 wird auf das Jobkonzept um‑ 
gestellt, das heißt alle Mehrfachbeschäftigten 
werden sowohl in ihrer Haupt‑, als auch in  
ihrer Nebentätigkeit gezählt. Zusätzlich sollen 
auch die kurzfristig Beschäftigten erfasst und 
mit den geringfügig entlohnt Beschäftigten  
als geringfügig Beschäftigte zusammenge‑ 
fasst werden. Damit wird die wirtschaftliche 
Bedeutung von Nebenjobs besser dargestellt. 

Änderungen bei Umsatzangaben  
im Unternehmensregister

Weitaus weniger Wechsel hinsichtlich der  
Relevanzschwellen gab es in den vergange‑ 
nen Jahren bei der Verarbeitung der Daten  
der Finanzverwaltung. Hier wird die Höhe der 
Schwelle nicht durch das URS selbst definiert, 
sondern bestimmt sich durch die im jeweili‑ 
gen Berichtsjahr geltende Grenze der Um‑ 
satzsteuerpflicht für Kleinunternehmen. Die  
letzte Änderung wurde hier durch das am  
1. Januar 2020 in Kraft getretene Dritte Ge‑ 
setz zur Entlastung insbesondere der mit‑ 
telständischen Wirtschaft von Bürokratie  
(BEG III), das eine Anhebung der sogenann‑ 
ten Kleinunternehmerregelung im Umsatz‑ 

steuergesetz von 17 500 Euro auf 22 000 Euro 
vorsieht, ausgelöst. Diese neue Umsatz‑ 
schwelle bildet seit 1. Januar 2020 die neue  
Relevanzschwelle bei der Verarbeitung der  
Finanzverwaltungsdaten. 

Während die Absenkung der Relevanzschwelle 
der geringfügig entlohnt Beschäftigten zu einer 
umfassenden Abdeckung von Kleinsteinhei‑ 
ten mit ausschließlich geringfügig entlohnt  
Beschäftigten (auch unterhalb der Umsatz‑ 
schwelle) führt, verursacht die Anhebung der 
Umsatzschwelle einen gegenläufigen Effekt. 
Einheiten, die weniger als 22 000 Euro steuer‑
baren Umsatz erwirtschaften und die Rele‑ 
vanzschwellen der Beschäftigten nicht errei‑ 
chen, sind in den Auswertungen und Veröf‑ 
fentlichungen des URS ab dem Berichtsjahr 
2020 nicht enthalten. So führt der Bürokratie‑
entlastungseffekt für die Wirtschaft zu einem 
Informationsverlust die Vollständigkeit und  
Aussagekraft des Unternehmensregisters be‑
treffend. 

Weiterhin wurden qualitative Verbesserungen 
hinsichtlich der Abbildung des Merkmals  
„Umsatz der Rechtlichen Einheit“ im URS er‑
zielt. Gründe hierfür waren vor allem die Un‑ 
tererfassung der Umsätze in den Wirtschafts‑
abschnitten K (Erbringung von Finanz‑ und  
Versicherungsdienstleistungen) und Q (Ge‑ 
sundheits‑ und Sozialwesen). Zudem lagen  
aufgrund der Nichterfassung/Nichtberück‑ 
sichtigung der nicht‑steuerbaren Umsätze  
Untererfassungen in anderen Wirtschaftsab‑
schnitten vor. Diese Qualitätssteigerungen  
konnten zum einen durch die Nutzung neuer 
Quellen wie zum Beispiel Daten der Bundes‑ 
bank, der Bundesanstalt für Finanzdienst‑ 
leistungsaufsicht aber auch aufgrund neu  
erhobener Daten im Gesundheitswesen er‑ 
zielt werden. 

Veröffentlichungen auf Basis  
des Unternehmensregisters

Baden‑Württemberg veröffentlicht jährlich Da‑ 
ten zu Rechtlichen Einheiten und Nieder‑ 
lassungen, die in regionaler Untergliederung 
bis auf Gemeindeebene und fachlich bis auf 
Ebene der Wirtschaftszweigklassen (WZ‑4‑ 
Steller) zur Verfügung stehen (Tabelle). Da‑ 
bei ist die Veröffentlichung von regionalen  
und fachlichen Kombinationsmöglichkeiten  
aufgrund der Vorgaben der Geheimhaltung,  
die einen Schutz der Einzeldaten gewährleis‑ 
ten, eingeschränkt. 

Derzeit werden in Baden‑Württemberg aus  
methodischen Gründen noch keine Daten für 
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T Rechtliche Einheiten und Niederlassungen sowie deren Beschäftigte und Umsätze  
in Baden‑Württemberg 2022 nach Wirtschaftszweiggliederung 2008

Wirtschaftsabschnitt1)

Rechtliche Einheiten2) Niederlassungen3)

Anzahl

Abhängig Beschäftigte4) Umsatz5)

Anzahl

Abhängig Beschäftigte4)

ins- 
gesamt SVB GEB 1 000 EUR ins- 

gesamt SVB GEB

B  Bergbau und Gewinnung von
 Steinen und Erden   234   6 022   5 618    404  1 668 894    267   4 858   4 511    347  

C Verarbeitendes Gewerbe  37 812  1 576 947  1 514 449   62 498  570 330 834   39 203  1 406 002  1 346 476   59 526  

D Energieversorgung  10 312   40 712   39 457   1 255  183 067 136   10 591   39 872   38 651   1 221  

E Wasserversorgung; Abwasser- und  
 Abfallentsorgung und Beseitigung  
 von Umweltverschmutzungen  1 530   24 465   22 928   1 537  7 983 235   1 743   24 992   23 149   1 844  

F Baugewerbe  49 322   286 016   261 416   24 600  56 245 712   50 315   279 344   254 895   24 449  

G Handel; Instandhaltung und  
 Reparatur von Kraftfahrzeugen  77 179   794 095   691 280   102 815  415 167 375   90 765   764 201   660 556   103 645  

H Verkehr und Lagerei  12 757   204 782   165 059   39 723  27 045 217   14 704   260 055   217 893   42 162  

I Gastgewerbe  33 508   183 864   118 959   64 905  12 555 932   35 545   194 800   127 977   66 823  

J Information und Kommunikation  17 460   215 213   204 953   10 261  57 133 167   18 940   205 703   195 527   10 176  

K Erbringung von Finanz- und  
 Versicherungsdienstleistungen  11 100   123 440   117 613   5 827  77 886 879   13 509   132 568   127 203   5 365  

L Grundstücks- und Wohnungswesen  26 783   40 195   27 871   12 323  14 066 123   27 294   42 623   30 366   12 257  

M Erbringung von freiberuflichen,  
 wissenschaftlichen und technischen  
 Dienstleistungen  68 673   356 590   324 839   31 751  63 965 885   71 490   352 998   320 939   32 059  

N Erbringung von sonstigen wirt- 
 schaftlichen Dienstleistungen  27 325   299 881   247 903   51 978  29 637 603   29 782   321 547   267 804   53 743  

P Erziehung und Unterricht  9 299   120 888   102 365   18 522  2 451 654   12 722   185 095   162 417   22 678  

Q Gesundheits- und Sozialwesen  33 248   695 917   637 545   58 372  24 803 918   36 161   703 324   643 179   60 145  

R Kunst, Unterhaltung und Erholung  11 886   55 862   39 985   15 877  5 971 591   12 603   56 074   40 181   15 892  

S Erbringung von sonstigen Dienst- 
 leistungen  32 063   153 969   126 479   27 489  5 375 443   33 614   127 845   102 390   25 455  

B–N, P–S  zusammen  460 491  5 178 856  4 648 719  530 137  1 555 356 598   499 248  5 101 900  4 564 114   537 787  

1) Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008). Rechtliche Einheiten werden dem Schwerpunkt ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zugeordnet. – 2) Rechtliche Einheiten mit 
Umsatzsteuervoranmeldungen und/oder Beschäftigten 2022 sowie Sitz in Deutschland. Eine Rechtliche Einheit ist eine natürliche Person, die wirtschaftlich tätig ist, eine juristische Person 
oder eine Personenvereinigung. Betrachtet werden also beispielsweise eine Aktiengesellschaft, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Offene Handelsgesellschaft oder Einzelunterneh-
mer. – 3) Niederlassungen mit Sitz in Baden-Württemberg, in denen 2022 Beschäftigte tätig waren oder für die gilt, dass sie den einzigen Standort einer Rechtlichen Einheit mit Umsatz-
steuervoranmeldungen in 2022 bildeten. Eine Niederlassung ist eine örtlich abgegrenzte Einheit, die einer Rechtlichen Einheit zugeordnet ist. Sie ist rechtlich unselbstständig. – 4) Die  
abhängig Beschäftigten umfassen die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (SVB) sowie die ausschließlich geringfügig entlohnt Beschäftigten (GEB). Die Anzahl der Beschäftigten 
wird als Durchschnittswert kaufmännisch gerundet ohne Kommastellen dargestellt. – 5) Umsätze für Organkreismitglieder werden aus Erhebungen, Jahresabschlüssen und anderen 
Quellen übernommen oder geschätzt.

Besonderer Hinweis zu Veröffentlichungen ab Berichtsjahr 2018: Ab dem Berichtsjahr 2018 gibt es bei den Auswertungen aus dem statistischen Unternehmensregister Anpassungen:  
Tabellen zu „Unternehmen“ werden künftig als Tabellen zu „Rechtlichen Einheiten“ bezeichnet, Tabellen zu „Betrieben“ werden in Tabellen zu „Niederlassungen“ umbenannt. Hinter-
grund ist die Umsetzung der EU-Unternehmensdefinition. Die EU-Einheitenverordnung definiert das Unternehmen als „kleinste Kombination rechtlicher Einheiten, die eine organisatori- 
sche Einheit zur Erzeugung von Waren und Dienstleistungen bildet und […] über eine gewisse Entscheidungsfreiheit verfügt“. Somit kann ein Unternehmen auch aus mehreren Recht-
lichen Einheiten bestehen. Bis einschließlich Berichtsjahr 2017 wurde in der amtlichen Statistik die Rechtliche Einheit mit dem Unternehmen gleichgesetzt und beide Begriffe synonym 
verwendet. Details sind den methodischen Erläuterungen zu entnehmen.

Datenquelle: Unternehmensregister, Stand 09/2023.
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Unternehmen nach EU‑Definition veröffent‑ 
licht. Der Nachweis der Ergebnisse für diese 
Unternehmen erfolgt nach dem Sitzland statt 
nach dem Regionalprinzip. Das bedeutet,  
dass die Beschäftigten aller Niederlassungen 
eines Unternehmens nur an dessen Hauptsitz 
nachgewiesen werden und nicht nach der  
regionalen Verortung der Niederlassung. Die 
Statistischen Ämter des Bundes und der Län‑ 
der arbeiten derzeit an einer Methodik, um  
zukünftig länderscharfe Ergebnisse für Un‑ 
ternehmen ausweisen zu können. Auf Bun‑ 
desebene werden seit 2018 Daten zu Unter‑ 
nehmen nach EU‑Definition veröffentlicht.

Veröffentlichungen zu Unternehmensgrup‑ 
pen stehen derzeit weder auf Bundes‑ noch  
auf Landesebene zur Verfügung. Sowohl die 
Verarbeitung der Unternehmensgruppenda‑ 
ten als auch die Pflege der Unternehmens‑ 
gruppenstrukturen im URS befinden sich ak‑ 
tuell noch in der technischen und methodi‑ 
schen Weiterentwicklung. Die Konzeption ei‑ 
nes Auswertungskonzepts zu Unternehmens‑
gruppen ist geplant. 

Perspektivische Erweiterungen 
des Unternehmensregisters

Das Unternehmensregister wird fortlaufend  
weiterentwickelt, immer vor dem Hintergrund, 
die Qualität als Datenquelle zu erhöhen, die 
Funktionalitäten auszuweiten aber insbeson‑ 
dere auch um Berichtspflichtige zu entlasten. 
Hierzu werden stetig die Nutzung neuer Da‑ 
tenquellen sowie methodische Weiterentwick‑
lungen von den Statistischen Ämtern des Bun‑ 
des und der Länder vorangetrieben. 

Zur Erhöhung der Qualität der Stammdaten  
im URS – wie zum Beispiel Firmenbezeich‑ 
nung, Rechtsform oder Geschäftsanschrift  
wird die systematische und flächendecken‑ 
de Verarbeitung der Daten aus dem elek‑ 
tronischen Handels‑, Unternehmens‑ und  
Genossenschaftsregister (EHUG) angestrebt.  
In einem ersten Schritt wird voraussichtlich  
ab dem 4. Quartal 2024 der gesamte Jahres‑ 
bestand des EHUG gebündelt abgerufen und 
im URS in einen regulären Verarbeitungs‑ 
schritt überführt. In einer geplanten zweiten 
Ausbaustufe des Verfahrens sollen die Be‑ 
kanntmachungen aller Registergerichte ge‑ 
sammelt abgerufen werden, um für das URS 
relevante Geschäftsereignisse (zum Bei‑ 
spiel Umfirmierungen, Löschungen oder Neu‑
gründungen) zeitnah zu integrieren. 

Um der Untererfassung von Rechtlichen  
Einheiten im Wirtschaftsabschnitt Q (Gesund‑

heits‑ und Sozialwesen) zu begegnen, ist  
künftig die Nutzung des Bundesarzt‑ und Bun‑ 
deszahnarztverzeichnisses als neue Daten‑ 
quelle zur Pflege des Unternehmensregisters 
geplant. Aus diesen Verzeichnissen können  
Informationen über Arzt‑ und Zahnarztpraxen 
sowie über psychotherapeutische Praxen  
gewonnen werden. 

Im Jahr 2021 ist das Unternehmensbasis‑ 
datenregistergesetz (UBRegG) in Kraft ge‑ 
treten, das die Einrichtung und Führung eines 
Registers über Unternehmensbasisdaten so‑ 
wie die Einführung einer bundeseinheitlichen 
und behördenübergreifenden Wirtschafts‑ 
nummer vorsieht. Die Führung dieses so‑ 
genannten Basisregisters ist beim Statisti‑ 
schen Bundesamt vorgesehen mit dem Ziel, 
aktuelle Unternehmensstammdaten aus be‑ 
reits in Registern oder sonstigen Datenbe‑ 
ständen öffentlicher Stellen konsistent und  
aktuell zusammenzuführen. Ein wesentliches 
Ziel des Basisregisters ist die Entlastung der 
Wirtschaft bei Verwaltungsangelegenheiten  
nach dem „Once‑Only‑Prinzip“, das heißt  
Unternehmen sollen zukünftig alle Meldungen 
an einer Stelle – im Unternehmensbasisda‑ 
tenregister – tätigen können. 

Das statistische Unternehmensregister ist ein 
Datenbanksystem mit einem sehr großen  
Leistungsspektrum, das von zahlreichen me‑
thodischen Änderungen und Weiterentwick‑
lungen unterschiedlichster Zielrichtung ge‑ 
prägt ist. Teils resultieren diese aus gesetz‑ 
lichen Vorgaben, zu großen Teilen aber sind 
diese Veränderungen auch den Bedürfnissen 
der Nutzerinnen und Nutzer geschuldet. 

 www.statistik-bw.de/GesamtwBranchen/
    Volkswirtschaft und Branchen
      Gesamtwirtschaft und Konjunktur
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